
Schuldiges Thränem Dpffer/
Welches

Bey der Grusst

Ihres Beehriesten Herren Vaters
Des

Wohl. Ehren Vesten Nahmhassten und Wohl.
weisenHERRNMartin Gundlichs

Wohlverdienten Alstädtischen Gerichts Ver-
wandten

und

Kirchen Vaters
ANNO 1726. den 21. lul. marder 5te Sonntag nach Trinit.

Zur Beobachtung ihrer Kindlichen Pflicht

BrachtenDessen histerbliebene verwanyfeten Söhne.THORN
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